
  
 

 
 

Rundschreiben „Krane SV 31/2026“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für das Jahr 2026 wünschen wir Ihnen viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 
 
Das ausführliche jährliche Rundschreiben "Krane SV 31/2026" können Sie bitte unter 
nachfolgendem Link herunterladen: https://krananlagen-info.de/downloads/  
 
Mit diesem Rundschreiben möchten wir Ihnen wie gewohnt hilfreiche und wichtige Infor-
mationen für Ihre Tätigkeit im Kranbereich und für die Prüfung von Kranen mitteilen. 
 
Brandneu in diesem Jahr bei uns: 
 
 Gefährdungsbeurteilung für die zurückgezogene DGUV 52/53  
 Berechnung von Turmdrehkranen 
 
Das gesamte Veranstaltungsangebot für 2026 finden Sie unter nachfolgendem Link: 
https://krananlagen-info.de/downloads/  
 
Auf allen diesjährigen Veranstaltungen in Essen, Berchtesgaden, Lindau, Hamburg, 
München, Starnberger See, Cuxhaven, Ehingen und Berlin werden die neuesten Vor-
schriften und Entwicklungen im Kranbereich vorgestellt! 
 
Prüflisten: Ebenfalls erhält jeder Teilnehmer bei den nachfolgend aufgeführten Fachta-
gungen entsprechende ausführliche Prüflisten für die Prüfung von Kranen! 
 
 Ladekrane (Prüfliste für Ladekrane) 
 Brücken- und Portalkrane (Prüfliste für Brücken- und Portalkrane) 
 Befähigte Person für Offshorekrane 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Dipl.-Kffr. Ute Jasper und Dipl.-Ing. Jürgen Koop 
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1. Veranstaltungen zu den Themenfeldern Krane und Hebezeuge in 2026 
 
 Ziel der Veranstaltungen ist es, Informationen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit 

beim Bau und Betrieb von Krananlagen aus der Sicht der Praxis, der Prüfung und 
der Vorschriftenentwicklung zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes zu geben so-
wie den vielfältigen Wünschen nach einem Erfahrungsaustausch von Kransachver-
ständigen, Prüfsachverständigen, Konstrukteuren, Instandhaltern und Verantwortli-
chen für den Einsatz der Krane nachzukommen. 

 
 Die ständig steigenden Ansprüche an den Arbeitsschutz erfordern einen kontinuier-

lichen Erfahrungsaustausch über die sich laufend verändernden Vorschriften und 
Weiterentwicklungen. Für viele Unternehmen ist hierzu Unterstützung durch fachli-
che Beratung eine unentbehrliche Hilfe. Das gilt nicht zuletzt für die Auslegung und 
Anwendung der immer komplexer werdenden Vorschriften. Die Inhalte der Veran-
staltungen sind so ausgewählt, dass jeder Teilnehmer die neuesten Informationen 
zum Stand der Vorschriften und deren Anwendung unter EU-Bedingungen erfährt. 
Hierzu kommen Hinweise zur Gleichbehandlung von Problemfällen, die in der tägli-
chen Praxis auftreten können. 

 
 Die Möglichkeit zu Fragestellungen sowie Diskussionen sind auf diesen Veranstal-

tungen umfangreich vorhanden. 
 
 Die Anlage 1 enthält eine Auflistung aller geplanten Veranstaltungen für das 

Jahr 2026, welche auch unter nachfolgendem Link eingesehen werden kann: 
 

https://krananlagen-info.de/downloads/  
 
Wir würden uns sehr freuen, Sie wieder bei diesen Veranstaltungen begrüßen zu 
können. 

 
 Insbesondere möchten wir auf folgende neue und aktuelle Veranstaltung hinwei-

sen: 
 
 
1.1 Gefährdungsbeurteilung für die zurückgezogene DGUV 52/53  

 
Nach Zurückziehung der Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ DGUV V52/53 muss für 
alle Krane, die entsprechend dieser Vorschrift gebaut und betrieben wurden, eine 
Gefährdungsbeurteilung erstellt bzw. eine bestehende erweitert werden. 
 
In der BG-Schrift Fachbereich AKTUELL FBHM-134 wird auf die Thematik des §11 
DGUV V52/52 „Sicherheitsabstände“ nach der Zurückziehung hingewiesen. Zu den 
anderen §§, die Bau- und Ausrüstungsbestimmungen enthalten, werden hierin aber 
keine Erläuterungen gegeben. 
In diesem Seminar werden die weiteren relevanten Bestimmungen diskutiert und 
bewertet. Die Teilnehmer erhalten am Ende dieser Veranstaltung eine Datei (Ge-
fährdungsbeurteilung) zu weiterer Nutzung. 
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1.2 Berechnung von Turmdrehkranen 
 

In diesem Workshop werden die Bestimmungen und Vorgehensweise vorge-
stellt, die beachtet werden müssen, um einen Turmdrehkran konform der gültigen 
Vorschriften zu berechnen/nachzuweisen.  
 
Die Teilnehmer sollen angeleitet werden einen vorschriftkonformen Nachweis zu 
erstellen. 
 
 
 

2. Qualifizierung von Prüfsachverständigen für die Prüfung von Kranen 
 

Die von der DQS anerkannte  
 

„Qualifizierungsstelle des Fachbereiches Krane und Hebezeuge (FKH)“ 1 
 
im Haus der Technik hat in 2025 19 Personen erfolgreich zum Prüfsachverständi-
gen geprüft und qualifiziert. 
 
Nach den Bestimmungen im Anhang 3 der seit dem 01.06.2015 geltenden neuen 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist für Prüfsachverständige für die 
Durchführung der dort genannten Prüfungen von Kranen derzeit eine Ermächtigung 
oder Qualifizierung bzw. Zertifizierung nicht vorgeschrieben.  
 
Dies bedeutet für alle nach der Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ (DGUV Vorschrift 
52 – früher BGV D6) ermächtigten Sachverständigen eine in der nächsten Zeit mög-
licherweise auftretende Wettbewerbssituation, in der Personen ohne Nachweise 
(Ermächtigung/Qualifizierung/Zertifizierung) versuchen werden, als „Prüfsachver-
ständige“ aufzutreten. 
 
Das Haus der Technik e.V. führt seit September 2015 eine von der DQS (zugelas-
sene Prüfstelle der DAkkS) anerkannte Stelle für die Qualifizierung bzw. Zertifizie-
rung von Personen, auch für Prüfsachverständige für die Prüfung von Kranen 
und Hebezeugen. 
 
Zu dieser Thematik möchten wir noch auf Ziffer 2.1 in diesem Rundschreiben hin-
weisen. Hierin werden zukünftige Änderungen zur Thematik „Ermächtigung von 
Sachverständigen für die Prüfung von Kranen“ durch die Berufsgenossenschaft er-
läutert. 
 
Gern können Sie uns jederzeit anrufen. 
 
Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit. 

 
1 Die „Zertifizierungsstelle für die Zertifizierung von Personen (ZZP)“ wurde 2021 umbenannt in 
 „Qualifizierungsstelle des Fachbereiches Krane und Hebezeuge (FKH)“. 
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Anmerkung: 

 Eine Liste der qualifizierten bzw. zertifizierten Prüfsachverständigen durch die FKH 
bzw. ZZP, die regelmäßig aktualisiert wird, können Sie im Internet unter nachfol-
gender Adresse einsehen:  
 
https://krananlagen-info.de/downloads/ 
 
Weitere Hinweise und Ausführungen werden auf den Tagungen „Arbeitssi-
cherheit beim Betrieb von Krananlagen“ gegeben. 
 
WEITERE INFO: 
Alle durch die Zertifizierungs- bzw. Qualifizierungsstelle des Haus der Technik zu-
gelassenen Prüfsachverständigen (ausgenommen Umschreibungen) können kos-
tenfrei einen entsprechenden Ausweis als Prüfsachverständiger beantragen (form-
los).  
 
Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1 Zertifizierung von Prüfsachverständigen für die Prüfung von Kranen durch die 

Berufsgenossenschaft 
 

Seit Dezember 2024 werden keine Ermächtigungen entsprechend dem DGUV 
Grundsatz 309-005 „Ermächtigung von Sachverständigen für die Prüfung von Kra-
nen durch die Berufsgenossenschaft Holz und Metall“ durchgeführt. 
 
Zukünftig soll dieses Verfahren durch einen Zertifizierungsgrundsatz:  
 
„Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Prüfsachverständigen für 
Krane (GS-HM-41)“ 
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ersetzt werden! 
 
Der Prüfgrundsatz kann bezogen werden unter: 
 
https://www.dguv.de/medien/fb-holzundmetall/pruefstellen/personenzerti/gs-hm-
41_2024-09.pdf 
 
 
Weitere Hinweise und Ausführungen werden auf den Tagungen „Arbeitssi-
cherheit beim Betrieb von Krananlagen“ gegeben. 
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3. Europäische Normen für Krane – Stand und Entwicklung 
 

Die Veröffentlichung von harmonisierten Normen erfolgt im Amtsblatt der EU. Sie 
sind unterteilt in A-, B- und C-Normen (Grund-, Gruppen- und Produktnormen) so-
wie CEN- und CENELEC-Normen (Normen des Europäischen Komitees für Nor-
mung und des Europäischen Komitees für elektrotechnische Normung). 
 
Für die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind aktuelle Informationen zu den im Amts-
blatt der EU veröffentlichten harmonisierten Normen unter folgendem Link zu finden: 

 
Machinery (MD) – European Commission 2 
 
Den zusammengefassten aktuellen Stand der harmonisierten Normen für Krane 
enthält: 
 
Anlage 2 – CEN/TC 147 „Krane“: Stand der Normung / Arbeitsprogramm. 
 
Darin sind alle Normen des Technischen Komitees TC 147 sowie weitere kranrele-
vante Normen aus anderen Normungsgruppen enthalten: abgeschlossene, als DIN 
herausgegebene sowie Entwürfe, die in der Bearbeitung weit fortgeschritten sind 
inkl. deren Bearbeitungsstand anhand ausgewählter Schritte der Normenentste-
hung: 
 
Norm-Entwurf  CEN-Umfrage (öffentliche Umfrage)  Formal Vote (Schlussab-
stimmung)  fertige Norm (EN)  DIN-Ausgabe (DIN EN)  Veröffentlichung im 
Amtsblatt der EU (Konformitätsvermutung) 
 
Aus den letzten drei Spalten ist ersichtlich, zu welchem Regelwerk die Veröffentli-
chung im Amtsblatt der EU als harmonisierte Norm erfolgte: zur Maschinenrichtlinie 
98/37/EG oder 2006/42/EG oder zur europäischen Maschinenverordnung (EU) 
2023/1230. 

 
Bei vollständiger Anwendung der im Amtsblatt der EU zu einer Maschine veröf-
fentlichten Normen, kann der Hersteller davon ausgehen, dass die Maschine den 
von diesen harmonisierten Normen erfassten grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht 
(Konformitätsvermutung). 
 
Ergänzend zur o.g. Anlage wird besonders auf Folgendes hingewiesen: 
 

 
2 https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-stan-
dards/machinery-md_en 
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3.1 DIN EN 15011  
Krane – Brücken- und Portalkrane 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 15011:2025-08 – Entwurf. 
 
Geplante Änderungen sind u.a.: 
 

 neue Anforderungen zu Cybersecurity 
 neuer Anhang (informativ) zu Automatikkranen 

 
Der nächste Schritt ist die Schlussumfrage (Formal Vote). 
 
 

3.2 DIN EN 16851  
Krane – Leichtkransysteme 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 16851:2025-09 – Entwurf. 
 
Geplante Änderungen sind u.a.: 
 

 neue Anforderungen zu Cybersecurity 
 neuer Anhang (informativ) zu Automatikkranen 

 
Der nächste Schritt ist die Schlussumfrage (Formal Vote). 
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3.3 DIN EN 14439  
Krane – Turmdrehkrane 

 
Die Norm wurde überarbeitet. Das Projekt wurde zuvor bereits zweimal wegen Zeit-
überschreitung aus dem Arbeitsprogramm von TC 147 gestrichen, s. Rundschrei-
ben „Krane SV 25/2020“. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 14439:2021-10 – Entwurf. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 
27/2022“ berichtet. 
 
Die nächsten Schritte sind die Veröffentlichung als DIN und im EU-Amtsblatt. 
 
Erst im Rahmen der Übersetzung ist ein Fehler aufgefallen, der nun korrigiert wer-
den soll. Er betrifft die Zugangs- und Prüfmöglichkeiten für die Ausleger von Schnell-
montage-Turmdrehkranen (Abschnitt 4.6.2.7.1): „… Self-erecting tower cranes may 
be inspected in the unfolded (korrekt wäre: „folded“) position at the ground level. …“ 
 
 

3.4 DIN EN 17076  
Turmdrehkrane – Antikollisionssysteme – Sicherheitstechnische Anforderun-
gen 
 
Die Norm wurde überarbeitet, um eine Veröffentlichung im EU-Amtsblatt zu er-
reichen, was mit der Vorgängerfassung (EN 17076:2020 bzw. DIN EN 17076:2021-
06) aufgrund inhaltlicher bzw. formaler Unzulänglichkeiten (u.a. Anhang ZA) nicht 
gelang. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 17076/A1:2022-11 – Entwurf. 
 
Die nächsten Schritte sind die Veröffentlichung als DIN und im EU-Amtsblatt. 
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3.5 DIN EN 13000  
Krane – Fahrzeugkrane 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13000:2025-12 – Entwurf. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 
26/2021“ berichtet. 
 
Der nächste Schritt ist die CEN-Umfrage. 
 
 

3.6 DIN EN 12999  
Krane – Ladekrane 
 
Die Norm wurde überarbeitet und als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 12999:2025-05. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 
28/2023“ berichtet. 
 
Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. 
 
 

3.7 DIN EN 13852-1  
Offshore-Krane für allgemeine Verwendung 
 
Die Norm wurde grundlegend überarbeitet, wobei die Inhalte der EN 13852-3 be-
rücksichtigt werden sollten, wie bereits im Rundschreiben „Krane SV 25/2020“ be-
richtet wurde. 
 
Die Norm wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13852-1:2026-02. 
 
Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. 
 
Eine Änderung (Amendment) ist bereits geplant, da erst im Rahmen der Veröffent-
lichung Fehler in der Norm festgestellt wurden (lt. CEN-Begründung für das Amend-
ment: „… several minor errors and incorrect references …“). 
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3.8 DIN EN 13157  
Krane – Sicherheit – Handbetriebene Krane 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13157:2025-11 – Entwurf. 
 
Geplante Änderungen sind u.a.: 
 

 Standardisierung der Konstruktionsprüfung durch Berechnung: Nachweis 
nach EN 13001 statt „… mit einer geeigneten Berechnungsmethode …“ 

 Zulassung höherer Kettenqualitäten 
 Vereinfachung der Prüftabellen 

 
Der nächste Schritt ist die CEN-Umfrage. 
 
 

3.9 DIN EN 14238  
Krane – Handgeführte Manipulatoren 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 14238:2024-06 – Entwurf. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 
30/2025“ berichtet. 
 
Der nächste Schritt ist die Schlussumfrage (Formal Vote). 
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3.10  DIN EN 14492-2  
Krane – Kraftgetriebene Winden und Hubwerke – Teil 2: Kraftgetriebene Hub-
werke 
 
Die Norm sollte überarbeitet werden, um eine Veröffentlichung im EU-Amtsblatt 
zu erreichen, was mit der Vorgängerfassung (EN 14492-2:2019 bzw. DIN EN 
14492-2:2019-09) aufgrund inhaltlicher und formaler Unzulänglichkeiten nicht ge-
lang. 
 
Der Normentwurf war bereits als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 14492-2/A1:2022-08 – Entwurf. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 
27/2022“ berichtet. 
 
Die CEN-Umfrage war bereits durchgeführt. Aufgrund negativer Stellungnahmen 
der zuständigen HAS-Consultants und der fortgeschrittenen Bearbeitungszeit 
wurde allerdings mittlerweile ein Projektneustart („Full Revision“ statt „Amendment“) 
beschlossen, bei dem dann auch die neue europäische Maschinenverordnung be-
rücksichtigt werden soll. 
 
Bis auf Weiteres bleibt die Vorgängerfassung EN 14492-2:2006+A1:2009 (DIN EN 
14492-2:2010-05) im EU-Amtsblatt gelistet und löst somit weiter Konformitätsver-
mutung aus, s. Anlage 2. 
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3.11 DIN EN 13155  
Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmemittel 
 
Die Norm wurde überarbeitet, um eine Veröffentlichung im EU-Amtsblatt zu er-
reichen, was mit der Vorgängerfassung (EN 13155:2020 bzw. DIN EN 13155:2022-
03) aufgrund inhaltlicher Fehler nicht gelang. 
 
Die Norm wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13155:2025-11. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 
27/2022“ berichtet. 
 
Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. 
 
Es ist bereits ein Fehler in dieser überarbeiteten neuen Normenfassung aufgefallen. 
Es wurden Anforderungen für Vakuumheber in das Kapitel für Blechklemmen ge-
schrieben. Ein entsprechender Warnvermerk zur Norm wurde veröffentlicht. 
 
Bis auf Weiteres bleibt die Vorgängerfassung EN 13155:2003+A2:2009 (DIN EN 
13155:2009-08) im EU-Amtsblatt gelistet und löst somit weiter Konformitätsver-
mutung aus, s. Anlage 2. 
 
 

3.12 DIN EN 15056  
Krane – Anforderungen an Spreader zum Umschlag von Containern 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 15056:2025-03 – Entwurf. 
 
Geplante Änderungen sind u.a.: 
 

 Einbeziehung der EN ISO 13849-1 für sicherheitsbezogene Teile von Steu-
erungen 

 neue Anforderungen bzgl. kabelloser Steuerungen (Verweise auf 
EN 60204-32 und EN 62745) 

 neue Anforderungen bzgl. elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) 
 neue Anforderungen bzgl. Cybersicherheit 
 neue Anforderungen bzgl. Zugängen für Wartung und Inspektion (Verweis 

auf EN 13586) 
 Verweis auf EN ISO 20607 statt EN 12644-1 für Betriebsanleitung 

 
Der nächste Schritt ist die Schlussumfrage (Formal Vote). 
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3.13 DIN EN 13135  
Krane – Sicherheit – Konstruktion – Anforderungen an die Ausrüstungen 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13135:2025-05 – Entwurf. 
 
Die geplanten Änderungen sind überwiegend formaler und redaktioneller Natur. 
Neu hinzukommen sollen Anforderungen für elektromechanische Komponenten. 
 
Der nächste Schritt ist die Schlussumfrage (Formal Vote). 
 
 

3.14 DIN EN 13586  
Krane – Zugang 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13586:2025-05 – Entwurf. 
 
Die geplanten Änderungen sind überwiegend formaler und redaktioneller Natur. 
 
Der nächste Schritt ist die Schlussumfrage (Formal Vote). 
 
 

3.15 DIN EN 12644-1 und -2  
Krane – Informationen für die Nutzung und Prüfung – Teil 1: Betriebsanleitun-
gen und Teil 2: Kennzeichnung 
 
Beide Normen wurden zurückgezogen, werden aber noch in mehreren anderen 
Krannormen referenziert. Diese Referenzen werden bei Überarbeitung der Krannor-
men ersetzt durch Verweise auf EN ISO 20607 (Sicherheit von Maschinen – Be-
triebsanleitung – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze) sowie spezifische Anforde-
rungen in der jeweiligen Produktnorm. 
 
Im EU-Amtsblatt sind beide Normen immer noch veröffentlicht zur Maschinenricht-
linie 2006/42/EG. 
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3.16 DIN EN 12077-2  
Sicherheit von Kranen – Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen – Teil 2: 
Begrenzungs- und Anzeigeeinrichtungen 
 
Die Norm wurde überarbeitet. 
 
Die Norm wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 12077-2:2024-09. 
 
Über die Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 29/2024“ berich-
tet. 
 
Die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt ist erfolgt, s. Anlage 2. 

 
 
3.17 Normenreihe EN 13001 – Normen zur Berechnung von Kranen 

 
DIN EN 13001-2 
Kransicherheit – Konstruktion allgemein – Teil 2: Lasteinwirkungen 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13001-2/A1:2025-10 – Entwurf. 
 
Die geplanten Änderungen betreffen vor allem Formulierungen und Normenreferen-
zen. Aber auch eine Fehlerkorrektur in einer Formel im Anhang C für die Berech-
nung des Lastbeiwerts für indirekt wirkende Hubkraftbegrenzer. 
 
Der nächste Schritt ist die Schlussumfrage (Formal Vote). 
 
 
DIN EN 13001-3-1 
Krane – Konstruktion allgemein – Teil 3-1: Grenzzustände und Sicherheits-
nachweis von Stahltragwerken 
 
Die Norm wurde überarbeitet und als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13001-3-1:2025-07. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 
28/2023“ berichtet. 
 
Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. 
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DIN EN 13001-3-2 
Krane – Konstruktion allgemein – Teil 3-2: Grenzzustände und Sicherheits-
nachweis von Drahtseilen in Seiltrieben 
 
Die Norm ist unverändert als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13001-3-2:2015-10. 
 
Sie ist auch bereits seit 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und löst somit Konfor-
mitätsvermutung aus. 
 
Die Überarbeitung der Norm wurde gestoppt, um zunächst die Ergebnisse der 
gleichzeitig in Überarbeitung befindlichen ISO 16625 (Cranes and hoists – Selection 
of wire ropes, drums and sheaves) abzuwarten, s. Rundschreiben „Krane SV 
27/2022“. 
 
Diese Norm wurde mittlerweile veröffentlicht:  
ISO 16625:2025-02. 
 
Laut übereinstimmenden Meinungen führt die Anwendung der EN 13001-3-2 zum 
Teil zu unterdimensionierten Seilen. Ein Vorstoß aus Deutschland zur Zurückzie-
hung der Norm scheiterte bisher. 
 
Es wird empfohlen, die Seildimensionierung nach ISO 16625 durchzuführen, s. 
auch BGHM: Positionspapier - Berechnung von Kranseilen. 3 
 
 
DIN EN 13001-3-5 
Krane – Konstruktion allgemein – Teil 3-5: Grenzzustände und Sicherheits-
nachweise von geschmiedeten und gegossenen Haken 
 
Die Norm wurde überarbeitet. 
 
Die Norm wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13001-3-5:2026-03. 
 
Neben den zunächst vor allem geplanten formalen und redaktionellen Änderungen, 
gab es im Rahmen der ersten CEN-Umfrage zahlreiche grundsätzliche sowie tech-
nische Kommentare zur Norm. 
 
Der Normentwurf wurde in der CEN-Umfrage zunächst abgelehnt. Deutschland, Ös-
terreich und Irland stimmten auch beim Formal Vote noch gegen die Norm. 
 
Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. 
 

 
3 https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/themen/krane-hebezeuge-seile-ketten-anschlagmittel/krane/posi-
tionspapier-berechnung-von-kranseilen 
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DIN EN 13001-3-6 
Krane – Konstruktion allgemein – Teil 3-6: Grenzzustände und Sicherheits-
nachweis von Maschinenbauteilen – Hydraulikzylinder 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13001-3-6:2025-02 – Entwurf. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde im letzten Rundschreiben „Krane SV 
30/2025“ berichtet. 
 
Die nächsten Schritte sind die Veröffentlichung als DIN und im EU-Amtsblatt. 
 
 
prEN 13001-3-8 
Krane – Konstruktion allgemein – Teil 3-8: Grenzzustände und Sicherheits-
nachweise für Maschinenbauteile – Wellen 
 
Die Norm wird neu erarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 13001-3-8:2022-02 – Entwurf. 
 
Über die geplanten Inhalte wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 25/2020“ 
berichtet. Es gab Verzögerungen und Diskussionen über die Fortführung des Pro-
jektes, s. hierzu auch Rundschreiben „Krane SV 26/2021“. 
 
Die Norm wurde in der Schlussumfrage (Formal Vote) zum zweiten Mal abgelehnt. 
Eine dritte Schlussumfrage ist geplant – auch weil im Normentwurf für die zweite 
Schlussumfrage Fehler (redaktionelle und technische) festgestellt wurden. 
 
 
Anmerkung 
Da einige Teile der Normenreihe EN 13001 als harmonisierte Normen noch immer 
fehlen und bestehende bereits wieder überarbeitet werden, sind die im Rundschrei-
ben „Krane SV 18“ (inkl. zugehöriger Anlage „Vermerk zur Anwendung der 
DIN 15018 / EN 13001“) gegebenen Hinweise zur Anwendung der Normenreihe 
EN 13001 derzeit nach wie vor zutreffend. 
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3.18 DIN EN 60204-32  
Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 32: 
Anforderungen für Hebezeuge 
 
Die Norm wurde überarbeitet und als DIN veröffentlicht:  
DIN EN IEC 60204-32:2025-11 (VDE 0113-32:2025-11). 
 
Über die Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 27/2022“ berich-
tet. 
 
Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. 
 
 

3.19 DIN EN ISO 12100  
Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurtei-
lung und Risikominderung 
 
Die Norm wird überarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN ISO 12100:2025-01 – Entwurf. 
 
Über die geplanten Änderungen wurde bereits im Rundschreiben „Krane SV 
30/2025“ berichtet. 
 
 

3.20 DIN EN 50742  
Sicherheit von Maschinen – Schutz vor Korruption 
 
Die Norm wird neu erarbeitet. 
 
Der Normentwurf wurde als DIN veröffentlicht:  
DIN EN 50742:2026-03 – Entwurf. 
 
Die Inhalte sollen helfen, die neuen Anforderungen der EU-Maschinenverordnung 
(EU) 2023/1230 bzgl. „Schutz gegen Korrumpierung“ (Anhang III, 1.1.9) umzuset-
zen. Es ist angedacht, dass Produktnormen für Krane diesbezüglich auf diese Norm 
verweisen. 
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3.21 Neue europäische Maschinenverordnung – Auswirkungen auf die europäi-
sche Normung 

 
Die über 800 im EU-Amtsblatt unter der Maschinenrichtline 2006/42/EG veröffent-
lichten harmonisierten Normen müssen geprüft und sowohl formal als auch inhalt-
lich an die neue europäische Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 angepasst 
werden. Dieser Prozess dauert weiter an. 
 
Für die Übergangsphase wurde im Wesentlichen Folgendes festgelegt: 
 

 Normungsprojekte bei denen eine Veröffentlichung bis zum 31.03.2026 zu 
erwarten ist, werden mit zwei Anhängen Z (ZA und ZB) ausgeführt. Einer 
für die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und einer für die neue europäische 
Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. 

 Normungsprojekte, bei denen eine Veröffentlichung ab 01.04.2026 zu er-
warten ist, werden nur unter den Gesichtspunkten der neuen europäische 
Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 durchgeführt. 

 In der 1. Jahreshälfte 2026 sollen alle unter der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG gelisteten Normen unter die neue europäische Maschinenver-
ordnung (EU) 2023/1230 transferiert werden – mit Hinweisen darauf, wel-
che neuen Anforderungen ggf. (noch) nicht von der jeweiligen Norm abge-
deckt werden. 

 
 
3.22 Hinweise zur Normung 
 

Ergänzende Hinweise zu Änderungen oder Neuherausgabe von Normen erfolgen 
im Rahmen der Tagungen „Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen“. 
 
 
Die Anwendung harmonisierter Normen bleibt freiwillig und den Herstellern steht 
die Wahl jeder technischen Lösung frei, solange die Konformität mit den grundle-
genden Anforderungen der Maschinenrichtlinie gewährleistet ist. 
 
Das heißt aber nicht, leichtfertig auf die Anwendung dieser Normen verzichten zu 
können. Normen sind dokumentierter Stand der Sicherheitstechnik. Die Anwendung 
erleichtert den Konformitätsnachweis mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Ab-
weichungen müssen mindestens das gleiche Sicherheitsniveau gewährleisten. Der 
Nachweis im Rahmen der Risikobeurteilung ist erforderlich. 
 
Auch wenn harmonisierte Normen angewendet werden, entbindet dies den Herstel-
ler nicht von der Pflicht zur Durchführung einer Risikobeurteilung. 
 
Entsprechende Aussagen enthält auch der Leitfaden für die Anwendung der Ma-
schinenrichtlinie 2006/42/EG. 
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4. Heben von Personen mit Kranen – Tödlicher Unfall 
 
Am 20. Mai 2025 ereignete sich auf der Baustelle der Hochbrücke Horb ein tragi-
scher Unfall, der 3 Menschen das Leben kostete. Berichten zufolge sollten die Ar-
beiter mit einem Personenaufnahmemittel an einem Turmdrehkran zu ihrem Ar-
beitsplatz auf einem Brückenpfeiler gehoben werden. Anscheinend verfing sich da-
bei das Personenaufnahmemittel in quer verlaufenden Drahtseilen, was letztlich 
zum Absturz aus großer Höhe führte. Unfalluntersuchungen wurden eingeleitet. 
 
Es gibt viele Fälle, in denen die Benutzung eines Kranes zum Heben von Personen 
eine zulässige und zugleich sichere Möglichkeit ist, um bestimmte Arbeiten durch-
zuführen. Dabei muss allerdings einiges beachtet werden. Sowohl Regelwerke des 
Gesetzgebers (insbesondere BetrSichV und TRBS 2121 Teil 4) als auch der Be-
rufsgenossenschaften (insbesondere DGUV R 101-005) stellen – zu Recht – hohe 
Anforderungen an derartige Einsätze. 
 
Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang die spezielle Gefährdungs-
beurteilung für einen solchen Einsatz und die Prüfung der Arbeitsmittel (Kran und 
Personenaufnahmemittel sowie die Kombination aus beiden). 
 
In unserem Seminar erläutern wir die Anforderungen ausführlich und liefern zugleich 
eine detaillierte Vorlage für eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung: 
Befähigte Person Heben von Personen Seminar | HDT 4 
 
Geschultes Personal ist ein wesentlicher Faktor, um Unfälle zu vermeiden. 
 
 
 

5. Hubwerke aus dem Nicht-EU-Raum – Auf welche Dokumente hat man An-
spruch? 

 
Für die Maschine Kran regelt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, welche Doku-
mente der Kranhersteller erstellen und welche davon er seinem europäischen Kun-
den übergeben muss. Diese Dokumente sind für den Kranbetreiber und das von 
ihm beauftragte Prüfpersonal (Sachverständige, befähigte Personen) relevant. 
 
In dem an uns herangetragenen Fall ging es um einen Kranhersteller, der ein chi-
nesisches Hubwerk in seinem Portalkran eingebaut hatte. Für den mit der Prüfung 
vor der ersten Inbetriebnahme (Abnahme) beauftragten Sachverständigen stellte 
sich die Frage, ob er Anspruch auf weiterführende Dokumente zum Hubwerk habe. 
Konkret ging es um die Einbauerklärung für das Hubwerk. 
 
Aus unserer Sicht muss der Kranhersteller formal lediglich die Konformitätserklä-
rung und Betriebsanleitung für den Kran an den Kunden übergeben. 

 
4 https://www.hdt.de/gepruefte-befaehigte-person-zur-pruefung-von-personenaufnahmemitteln-und-kra-
nen-zum-heben-von-personen-1005 
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Für das in der EU einzeln in Verkehr gebrachte Hubwerk wiederum muss der Hub-
werkshersteller (dem Kranhersteller) die Einbauerklärung und Montageanleitung 
übergeben. 
 
Falls der Kranhersteller hingegen das Hubwerk aus dem Nicht-EU-Raum importiert 
und direkt in seinen Kran einbaut, wird es als Bestandteil des Kranes in Verkehr 
gebracht. Der Kranhersteller übernimmt dann mit seiner Konformitätserklärung für 
den Kran zunächst auch die Verantwortung für das darin verbaute Hubwerk. 
 
Über diese formalen Mindestanforderungen hinausgehende Dokumente können na-
türlich grundsätzlich beim Hersteller angefragt werden. Deren Vorlage geschieht 
dann aber demnach freiwillig. Es empfiehlt sich deshalb, bei Kranbestellungen die 
zusätzlich vom Hersteller zu übergebenden Dokumente explizit vorher einzufordern, 
d.h. vertraglich mitzubestellen. 
 
Weitere wertvolle Hinweise, um nachträgliche Diskussionen zu vermeiden, liefern 
wir bei unserem Seminar: Lastenheft für Bestellung neuer Krane Seminar | HDT 5 

 
 
 
6. Zurückziehung der Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ (DGUV V52); Schrei-

ben der DGUV „Fachbereich Holz und Metall“ FBHM-134 (siehe auch Ziffer 8 
„Krane SV 29/2024“) 
 
Im o.g. Schreiben Fachbereich AKTUELL „Empfehlungen von bewährten Schutz-
maßnahmen bei Abweichungen von Sicherheitsabständen bei ortsfesten Kranen“ 
wird darüber berichtet, dass die Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ DGUV V52 zu-
rückgezogen werden soll. Es werden zu dieser Thematik Empfehlungen vorgestellt, 
wie sich die Betreiber von Kranen verhalten sollen, wenn es keine Einzelausnah-
megenehmigungen durch die zuständige BG mehr gibt. 
 
Der Schreiben kann bezogen werden unter: 
 
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/fachbereich-aktuell/holz-und-me-
tall/4787/fbhm-134-empfehlungen-von-bewaehrten-schutzmassnahmen-bei-ab-
weichungen-von-sicherheitsabstaenden-bei-o  
 
Allerdings bleibt weiter zu berücksichtigen, dass auch weitere Bestimmungen der 
DGUV V52 für ältere Krane eine Rolle spielen, z. B. bei bereits erteilten Einzelaus-
nahmegenehmigungen, Ausnahmen entspr. der Übergangs- und Ausführungs-
bestimmungen (§ 47 – 51), § 8 Zugänge zu Steuerständen, § 9 Bühnen und 
Laufstege: 
 

 
5 https://www.hdt.de/gepruefte-befaehigte-person-fuer-die-erstellung-eines-pflichten/lastenheftes-fuer-
krane-h020027637 
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Weitere Hinweise und Ausführungen zu dieser Thematik werden auf den Ta-
gungen „Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen“ gegeben. 
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7. Lasthakenbrüche 
 
Wir haben bereits früher (siehe Rundschreiben Nr. 17 SV 15, Nr. 8 SV 17, Nr. 4 SV 
18, Nr. 7 SV 19, Nr. 7 SV 20 und Nr. 11 SV 21) über verschiedene Ereignisse dazu 
berichtet. In 2025 wurden wieder solche Lasthakenbrüche gemeldet! Angefor-
derte Bilder zu den neuen Schäden liegen noch nicht vor. 
 

  
Bilder 7.1 + 7.2: aus 2012 
 
Weitere Hinweise und Ausführungen werden auf den Tagungen „Arbeitssi-
cherheit beim Betrieb von Krananlagen“ in Essen, Berlin, München und Ham-
burg (siehe Anlage 1) vorgestellt. 
 
 
 

8. Seilriss an einem Haupthubwerk eines Kranes 
 
In 2025 ereignete sich ein Seilriss an einem Kran. Dabei ist das Lastaufnahmemittel 
unkontrolliert abgestürzt. Das Seil ist an 2 Stellen gerissen, was sich aber mit dem 
Ablauf des Absturzes des Lastaufnahmemitttels erklären lässt. Es ist nicht frei nach 
unten gefallen, sondern mehrmals an Teilen der Umgebung angeschlagen und zum 
Schluss durch eine „Öffnungs-Kette“ kurz vor dem Boden noch gestoppt worden. 
 
Die besondere Problematik bestand darin, dass keine erkennbaren äußeren Be-
schädigungen (Ablegekriterien) am Seil vorhanden waren (siehe Bilder 8.1 + 8.2). 
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Bild 8.1: Seilabschnitt ohne erkennbare Schäden 
 
 

 
Bild 8.2: manuell aufgedrehter Seilabschnitt 
 
Zwei Seilabschnitte können auf den Tagungen „Arbeitssicherheit beim Betrieb von 
Krananlagen“ besichtigt werden. 
 
Weitere Hinweise und Ausführungen werden auf den Tagungen „Arbeitssi-
cherheit beim Betrieb von Krananlagen“ in Essen, Berlin, München und Ham-
burg (siehe Anlage 1) vorgestellt. 
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9. Mechanische Bremsung vs. elektrische Bremsung (siehe auch Ziffer 7 SV 
30/2025) 
 
In der modernen Antriebstechnik für Krane kommen immer öfter elektronische An-
triebssysteme z. B. Frequenzumrichter zum Einsatz! Häufig ist es aber so, dass bei 
den unbestrittenen Vorteilen auch Nachteile auftreten können.  
 
Frequenzumrichter gewährleisten nicht nur das Beschleunigen, sondern auch das 
Verzögern von Bewegungen. Durch diese „Verzögerung“ wird ein gesteuertes Still-
setzen von Bewegungen erreicht. Dadurch kommen die mechanischen Bremsen 
häufig nur noch als „Haltebremsen“ zum Einsatz. Das bedeutet aber auch dann, 
dass diese Bremsen im Gefahrenfall nicht mehr in der Lage sind eine Bewegung 
sicher zum Stillstand zu bringen. 
 
Darum sollte bei der Neubeschaffung von Kranen dringend vereinbart werden, 
dass der Kranhersteller Angaben zur Bremsenprüfung während des Betriebes (z. 
B. bei Wiederkehrenden Prüfungen) machen muss! 
 
Weitere Hinweise und Ausführungen werden auf den Tagungen „Arbeitssi-
cherheit beim Betrieb von Krananlagen“ in Essen, Berlin, München und Ham-
burg (siehe Anlage 1) vorgestellt. 

  
 
 
10. Automatisierung von Krananlagen 

 
Im letzten Jahr wurden zahlreiche Anfragen zur Thematik „Automatisierung von 
Krananlagen“ an das HDT gestellt. In den meisten Fällen ging es darum, beste-
hende Krananlagen für einen Automatikbetrieb umzurüsten. In den Anfragen wurde 
fast immer die Frage gestellt, wo entsprechende Bestimmungen/Anforderungen 
zum Thema Automatikbetrieb zu finden sind.  
 
In den aktuell gültigen (Veröffentlichung im EU-Amtsblatt) DIN EN Normen z. B. DIN 
EN 15011:2022-08 „Brücken- und Portalkrane“ und DIN EN 16851:2021-11 „Leicht-
kransysteme“ sind hierzu keine Bestimmungen enthalten. Es sind Anhänge zu bei-
den Normen in Vorbereitung, in denen allgemeine Anforderungen dazu beschrieben 
sind. 
 
Im HDT hat sich seit 2019 der „Expertenkreis Krane“ gebildet. Er bestand im Grün-
dungsjahr im Wesentlichen aus Betrieben in der Stahlindustrie, in denen große und 
umfangreiche Erfahrungen mit Kranen vorhanden sind. Mittlerer Weile hat sich der 
Kreis um viele weitere interessierte Betriebe erweitert. 
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Dort wurde ein Positionspapier zur Thematik „Automatisierung von Kranlagen“ er-
arbeitet (siehe Anlage 2). Über Hinweise aus den Erfahrungen der Adressaten un-
seres Rundschreibens würden wir uns freuen. 
 
Von der BG Holz und Metall gibt es auch ein Schreiben vom 21.08.2018 zu dieser 
Thematik. Das angehängte Positionspapier vom Expertenkreis stimmt in den 
Grundsätzen damit überein! 
 
Weitere Hinweise und Ausführungen werden auf den Tagungen „Arbeitssi-
cherheit beim Betrieb von Krananlagen“ in Essen, Berlin, München und Ham-
burg (siehe Anlage 1) vorgestellt. 
 
 
 

11. Vorschriften für Krane 
 
Wie schon in den vergangenen Jahren sind die vorgestellten Vorschriften für Krane 
weiter aktualisiert (012026) worden. Das Ergebnis ist in der Anlage 4 enthalten 
und kann auch als Word-Datei von unserer Internetseite: 
 

https://krananlagen-info.de/downloads/ 
 
heruntergeladen werden. 

 
 Anmerkung: 
  
 Bei der Nutzung dieser Word-Datei, z. B. bei der Erstellung eines Lastenheftes, soll-

ten die aufgeführten Vorschriften den tatsächlichen Anforderungen (Krantypen) an-
gepasst werden (nichtzutreffende Vorschriften sollten gestrichen/gelöscht werden). 
Des Weiteren sollte die Darstellung der sicherheitsgerichteten Funktionen in Block-
schaubildern gefordert werden! 

 
 In der Praxis hat sich gezeigt, dass ein detailliertes Lastenheft (Leistungsver-

zeichnis) bereits in der Angebotsphase unabdingbar ist! 
 

 
Wir möchten uns noch auf diesem Wege bei all denen bedanken, die uns mit Hin-
weisen und Informationen aus der täglichen Praxis bisher unterstützt haben. Die 
erhaltenen Hinweise und Informationen werden von uns ausgewertet und nach 
Möglichkeit allen Interessierten bekannt gemacht. Auch für die Zukunft möchten 
wir Sie bitten, uns Ihre Erfahrungen zum sicheren Betrieb von Krananlagen mitzu-
teilen. 
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Anmerkung: 
Auf unserer Kranseite können Sie auch zukünftig wichtige Informationen zum 
Thema Krane und Hebezeuge finden:  
 

https://krananlagen-info.de 
 
 
 
Folgen Sie uns zudem gerne auf LinkedIn, um stets auf dem Laufenden zu bleiben: 
 

Haus der Technik – HDT 
 

Ute Jasper 
 

Jürgen Koop 
 

Thomas Gläser 
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A1. Neue europäische Verordnungen (Ausführungen aus Krane SV 30/2025) 
 

A1.1 Die neue Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 ist verabschiedet. Sie wurde im 
europäischen Amtsblatt veröffentlicht und trat 20 Tage danach in Kraft, wird aber 
erst 42 Monaten nach Inkrafttreten (20.01.2027) für den Markt anwendbar! 
 
Meilensteine der Maschinenverordnung 2023/1230/EU und Maschinenrichtli-
nie 2006/42/EG sind im nachfolgenden Schaubild (Quelle: Eurogip-182/D - 
12/2023) dargestellt: 

 
 
Das sogenannte Maschinendurchführungsgesetz (Gesetz zur Neuregelung ma-
schinenrechtlicher Vorschriften) soll auf nationaler Ebene in Deutschland insbeson-
dere die zugehörigen Bußgeld- und Straftatbestände, die Außerkraftsetzung der 
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neunten Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9. 
ProdSV – nationale Umsetzung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) sowie Anfor-
derungen zur Abfassung wesentlicher Dokumente in deutscher Sprache (Betriebs- 
und Einbauanleitung, Konformitäts- und Einbauerklärung) regeln: 
 
https://www.gesetze-im-internet.de/maschinendg/BJNR12E0B0025.html. 6 
 
Die Maschinenverordnung besteht aus 54 Artikeln und 12 Anhängen, die nicht mehr 
mit den Bezeichnungen und teilweise auch inhaltlich mit der aktuellen Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG übereinstimmen. 
 
Einzelne Änderung werden auf den entsprechenden Veranstaltungen in 2025 
erläutert. 
 

A1.2 Die Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung) wurde am 12.07.2024 im Amts-
blatt der EU veröffentlicht. Sie gilt im Wesentlichen ab dem 02.08.2026. Für die al-
lermeisten Krananwendungen wird sie (noch) keine Rolle spielen. 

 
A1.3 Die Verordnung (EU) 2042/2847 (Cyberresilienz-Verordnung) wurde am 

20.11.2024 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Sie gilt im Wesentlichen ab dem 
11.12.2027. Mit ihr müssen sich Kranakteure hingegen sehr wohl auseinanderset-
zen. Im sogenannten Erwägungsgrund Nr. 53 wird direkt Bezug genommen zur 
neuen EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230: 

 
Kernaspekte der Cyber-Resilienz: 
 Widerstandsfähigkeit & Anpassung: IT-Infrastrukturen werden so gestaltet, 

dass sie Angriffen standhalten und sich an veränderte Bedrohungslagen an-
passen. 

 Betriebskontinuität: Das Hauptziel ist, den geschäftlichen Betrieb auch wäh-
rend eines Angriffs aufrechtzuerhalten. 

 Schnelle Erholung (Recovery): Fähigkeit zur schnellen Wiederherstellung 
von Daten und Systemen nach einem Vorfall. 

 Ganzheitlicher Ansatz: Integration von Menschen, Prozessen und Technolo-
gien, statt nur technischer Absicherung.  

Verbesserung der Cyber-Resilienz: 
 Incident-Management: Implementierung von Plänen zur Reaktion auf Sicher-

heitsvorfälle. 

 
6 https://www.gesetze-im-internet.de/maschinendg/BJNR12E0B0025.html 
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 Regelmäßige Backups: Getestete Backups sind für eine erfolgreiche Wieder-
herstellung entscheidend. 

 Risikokultur: Förderung eines Sicherheitsbewusstseins auf allen Ebenen. 

 Automation: Nutzung von Automatisierung zur schnelleren Erkennung und 
Behebung von Schwachstellen.  

 
„Die Hersteller von Produkten, die in den Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates fallen und bei 
deren Produkten es sich auch um Produkte mit digitalen Elementen im Sinne 
der vorliegenden Verordnung handelt, sollten sowohl die grundlegenden Cy-
bersicherheitsanforderungen der vorliegenden Verordnung als auch die 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen gemäß 
der Verordnung (EU) 2023/1230 erfüllen.  
 
Die in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden Cybersicherheitsanforderun-
gen und bestimmte grundlegende Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1230 
betreffen unter Umständen ähnliche Cybersicherheitsrisiken. Daher könnte die Ein-
haltung der in der vorliegenden Verordnung festgelegten grundlegenden Cybersi-
cherheitsanforderungen die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen erleich-
tern, die auch bestimmte Cybersicherheitsrisiken gemäß der Verordnung (EU) 
2023/1230 abdecken, insbesondere die Anforderungen in Bezug auf den Schutz 
gegen Korrumpierung sowie die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerun-
gen gemäß Anhang III Abschnitte 1.1.9 und 1.2.1 der genannten Verordnung.  
 
Solche Synergieeffekte müssen vom Hersteller nachgewiesen werden, beispiels-
weise durch die Anwendung harmonisierter Normen oder anderer technischer 
Spezifikationen, die die einschlägigen grundlegenden Cybersicherheitsanforderun-
gen abdecken, nachdem eine Risikobewertung für die entsprechenden Cyber-
sicherheitsrisiken durchgeführt wurde. Der Hersteller sollte auch die geltenden 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß dieser Verordnung und der Verord-
nung (EU) 2023/1230 befolgen. …“ 
 
Für die Hersteller soll neben dem noch zu erarbeitenden Leitfaden zur neuen EU-
Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 insbesondere das neue Normungsprojekt 
prEN 50742 „Schutz gegen Korrumpierung“ Hilfestellung zum Thema bringen.  
 
Aktuelle Krannormenentwürfe verweisen bereits auf diese noch im frühen Entwurfs-
stadium befindliche neue Norm, bspw. die aktuellen Entwürfe zur Überarbeitung der 
EN 15011 (Brücken- und Portalkrane), EN 16851 (Leichtkransysteme) und 
EN 15056 (Spreader). 
 
In diesem Zusammenhang sei auch auf die TRBS 1115 Teil 1 (Cybersicherheit für 
sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen) verwiesen, die sich an 
die Betreiber entsprechender Arbeitsmittel richtet. 
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Sachverständiger Steuerung Kran 

Ausbildung zum qualifizierten Sachverständigen für Steuerungen in Kranen (SVStK) 

DIN EN ISO 13849 Teil 1 und 2 

19.01. – 23.01.2026 in Essen 

https://www.hdt.de/VA26-00254 

 

Maschinenverordnung Krane 

Auswirkungen der neuen europäischen Maschinenverordnung für Krananlagen 

Neue europäische Maschinenverordnung löst EG-Maschinenrichtlinie ab 

26.01.-27.01.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00255 

 

Betriebsanleitungen Krane 

Betriebsanleitungen für Krane für die nachträgliche Erstellung bei Altanlagen 

28.01. – 29.01.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00257 

 

Lehrgang Kransachverständiger 

Ausbildung von (Prüf-)Sachverständigen für die Prüfung von Kranen 

Lehrveranstaltung zur Vermittlung notwendiger theoretischer Grundlagen, deren Kenntnis 

Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Tätigkeit eines (Prüf-)Sachverständigen für die 

Prüfung von Kranen ist 

02.02.2026 – 06.02.2026 in Berchtesgaden 

https://www.hdt.de/VA26-00259 

 

Befähigte Person/Kran 
Geprüfte Befähigte Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen 
Qualifikation zur geprüften befähigten Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen 
und Hebezeugen 
09.02. – 11.02.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00264 
 

Heben von Personen mit Kranen 

Befähigte Person für die Prüfung von Personenaufnahmemitteln und Kranen zum Heben von 

Personen 

Zusatzqualifikation für qualifizierte und geprüfte (zertifizierte) Prüfsachverständige sowie 

geprüfte (zertifizierte) befähigte Personen für Krane 

12.02. – 13.02.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00271 

 
 

https://www.hdt.de/VA26-00254
https://www.hdt.de/VA26-00254
https://www.hdt.de/VA26-00255
https://www.hdt.de/VA26-00255
https://www.hdt.de/VA26-00257
https://www.hdt.de/VA26-00257
https://www.hdt.de/VA26-00
https://www.hdt.de/VA26-00
https://www.hdt.de/VA26-00264
https://www.hdt.de/VA26-00264
https://www.hdt.de/VA26-00271
https://www.hdt.de/VA26-00271
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Ausnahmegenehmigung Krane 

Gefährdungsbeurteilung bei Abweichungen von Bestimmungen der UVV Krane 

Gefährdungsbeurteilung anstatt Ausnahmegenehmigung? 

23.02. – 24.02.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00275 

 

Elektrische Ausrüstung/Krane 

Sicherheitsgerichtete Betrachtungen zu Kransteuerungen unter Berücksichtigung der EN 

60204-32 sowie EN ISO 13849-1 und anderer Produktnormen 

25.02. – 26.02.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00277 

 

Prüfung SV 

Prüfung zum Sachverständigen 

27.02.2026 in Essen 

 

Lastenheft/Kran 

Geprüfte befähigte Person für die Erstellung eines Pflichten-/Lastenheftes für Krane 

Anforderungen für die Bestellung von neuen Kranen 

02.03. – 03.03.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00283 
 
Crane Inspector 
Qualifizierter und geprüfter Crane Inspector (ISO 23814) – Experienced Technician (ISO 
9927-1) 
Zusatzqualifikation für qualifizierte und geprüfte (zertifizierte) Prüfsachverständige, 
ermächtigte Sachverständige und befähigte Personen (Kransachkundige) 
02.03. – 03.03.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00285 

 
DGUV V3-Krane 
Geprüfte elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) für die Prüfung von Kranen 
Erwerb der Qualifikation für die praktische und theoretische Durchführung der DGUV 
Vorschrift 3 Prüfung und für festgelegte Tätigkeiten an Kranen 
04.03. – 05.03.2026 in Essen 
https://www.hdt.de/VA26-00288 
 
Befähigte Person Winden 
Geprüfte befähigte Person zur Prüfung von Winden, Hub- und Zuggeräten 
Qualifikation zum Sachkundigen für Winden, Hub- und Zuggeräte 
09.03. – 10.03.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00290 

https://www.hdt.de/VA26-00275
https://www.hdt.de/VA26-00275
https://www.hdt.de/VA26-00277
https://www.hdt.de/VA26-00277
https://www.hdt.de/VA26-00283
https://www.hdt.de/VA26-00283
https://www.hdt.de/VA26-00
https://www.hdt.de/VA26-00
https://www.hdt.de/VA26-00288
https://www.hdt.de/VA26-00288
https://www.hdt.de/VA26-00290
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Arbeitssicherheit/Krananlagen 
Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen 
Fortbildung im Sinne des § 5 Abs. 3 ASIG 
12.03.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00292 
 
Befähigte Person/Lastaufnahmemittel 
Geprüfte Befähigte Person für die Prüfung von Drahtseilen und Lastaufnahmemitteln 
mit Praxisteil und Prüfung 
16.03. – 17.03.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00297 

 
Umbau/Kran 
Umbau, Reparatur und Modernisierung von Kranen und Hebezeugen 
Informationen zur praktischen Anwendung von Vorschriften und Normen bei Umbau, 
Reparatur und Modernisierung von Kranen und Hebezeugen 
16.03. – 17.03.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00299 
 
Gutachten/Krane 
Geprüfte Person für die Erstellung von Fachgutachten nach Unfällen an Kranen und 
Hebezeugen 
mit umfassendem Praxisteil 
18.03. – 19.03.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00301 
 
Befähigte Person/Anschlagmittel Praxis 
Geprüfte Befähigte Person für die Prüfung von Anschlagmitteln 
Seminar zur Durchführung der theoretischen und praktischen Prüfung von Anschlagmitteln 
18.03. – 19.03.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00304 
 
Ladekrantagung DIN EN 12999 
Informationen zur praktischen Umsetzung der DIN EN 12999:2021-06 Krane – Ladekrane - 
Hinweise zur aktuellen Überarbeitung und zur FprEN/TS 17471:2023 
23.03. – 24.03.2026 in München Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00303 

 
 
 
 
 
 

https://www.hdt.de/VA26-00292
https://www.hdt.de/VA26-00292
https://www.hdt.de/VA26-00
https://www.hdt.de/VA26-00
https://www.hdt.de/VA26-00299
https://www.hdt.de/VA26-00299
https://www.hdt.de/VA26-00301
https://www.hdt.de/VA26-00301
https://www.hdt.de/VA26-00304
https://www.hdt.de/VA26-00303
https://www.hdt.de/VA26-00303
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Berechnung Brückenkrane 
Einführungsseminar zur praktischen Anwendung der EN 13001 - Berechnung von Brücken- 
und Portalkranen 
Beispiele zur Erstellung einer Kranstatik 
13.04. – 14.04.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00306 

 
Gefährdungsbeurteilung/Krananlagen 
Geprüfte Fachkundige Person zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Krane und 
Hebezeuge 
Nachweis der Fachkunde gem. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
15.04. – 16.04.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00307 

 
Prüfung SV 
Prüfung zum Sachverständigen 
17.04.2026 in Essen 
 
Lehrgang Kransachverständiger 
Ausbildung von (Prüf-)Sachverständigen für die Prüfung von Kranen 
Lehrveranstaltung zur Vermittlung notwendiger theoretischer Grundlagen, deren Kenntnis 
Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Tätigkeit eines (Prüf-)Sachverständigen für die 
Prüfung von Kranen ist 
20.04. – 24.04.2026 in Essen 
https://www.hdt.de/VA26-00260 

 
Sachverständiger Seile Kran 
Ausbildung zum qualifizierten Sachverständigen für die Prüfung von Seilen in Kranen (SVSK) 
Vermittlung notwendiger theoretischer Grundlagen für Sachverständige für Konstruktion, 
Bau und Prüfung von Seilen in Kranen 
27.04. – 29.04.2026 in Essen 
https://www.hdt.de/VA26-00309 
 
Arbeitssicherheit/Krananlagen 

Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen 

Fortbildung im Sinne des § 5 Abs. 3 ASIG 

07.05.2026 in Teltow Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00293 

 
 
 
 
 

https://www.hdt.de/VA26-00306
https://www.hdt.de/VA26-00306
https://www.hdt.de/VA26-00307
https://www.hdt.de/VA26-00307
https://www.hdt.de/VA26-00260
https://www.hdt.de/VA26-00260
https://www.hdt.de/VA26-00309
https://www.hdt.de/VA26-00309
https://www.hdt.de/VA26-00293
https://www.hdt.de/VA26-00293
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Befähigte Person/Kran 
Geprüfte Befähigte Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen 
Qualifikation zur geprüften befähigten Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen 
und Hebezeugen 
19.05. – 21.05.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00265 

 
Weiterbildung Befähigte Person/Kran 
Erfahrungsaustausch befähigte Personen (Kransachkundige) für die Prüfung von Kranen und 
Hebezeugen 
Auffrischungskurs für aktuelle Informationen zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen für 
eine verantwortungsvolle Tätigkeit eines Kransachkundigen 
19.05. – 20.05.2026 in Ehingen 
https://www.hdt.de/VA26-00310 

 
Befähigte Person Hubarbeitsbühnen 
Geprüfte befähigte Person zur Prüfung von Hubarbeitsbühnen 
Qualifikation zum Sachkundigen für Hubarbeitsbühnen 
01.06. – 02.06.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00312 
 
Workshop Steuerung 
Sichere Steuerung an Krananlagen - entsprechend EN ISO 13849 
Hinweise zur 4. Edition der ISO 13849-1 
09.06. – 10.06.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00314 
 
Prüfung SV 
Prüfung zum Sachverständigen 
12.06.2026 in Essen 
 
Brückenkrane 
Brücken- und Portalkrane 
Informationen zur praktischen Umsetzung der EN 15011:2014-09 Krane - Brücken- und 
Portalkrane 
15.06. – 16.06.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00316 
 
 
 
 
 
 

https://www.hdt.de/VA26-00265
https://www.hdt.de/VA26-00265
https://www.hdt.de/VA26-00310
https://www.hdt.de/VA26-00310
https://www.hdt.de/VA26-00312
https://www.hdt.de/VA26-00312
https://www.hdt.de/VA26-00314
https://www.hdt.de/VA26-00314
https://www.hdt.de/VA26-00316
https://www.hdt.de/VA26-00316
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Berechnung von Turmdrehkranen 
mit umfassenden Praxisteil 
17.06. – 18.06.2025 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-01289 

 
Lehrgang Kransachverständiger 
Ausbildung von (Prüf-)Sachverständigen für die Prüfung von Kranen 
Lehrveranstaltung zur Vermittlung notwendiger theoretischer Grundlagen, deren Kenntnis 
Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Tätigkeit eines (Prüf-)Sachverständigen für die 
Prüfung von Kranen ist 
22.06. – 26.06.2026 in Lindau 
https://www.hdt.de/VA26-00261 
 
Krananlagen/Europäisches Recht 
Bau und Betrieb von Krananlagen - Stand und Inhalt der europäischen und nationalen 
Vorschriften 
Informationen zur praktischen Anwendung von Vorschriften und Normen bei Konstruktion, 
Bau und Betrieb von Kranen 
06.07. – 07.07.2026 in Starnberg Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00318 
 
Befähigte Person/Kran 
Geprüfte Befähigte Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen 
Qualifikation zur geprüften befähigten Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen 
und Hebezeugen 
08.07. – 10.07.2026 in Starnberg Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00266 
 
Workshop Berechnung Lastaufnahmemittel 
Berechnung von Lastaufnahmemitteln 
Praktische Anwendung der EN 13001-3-1 Krane - Konstruktion allgemein - Grenzzustände 
und Sicherheitsnachweise von Stahltragwerken 
09.07. – 10.07.2026 in Starnberg Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00319 
 
Lehrgang Kransachverständiger 
Ausbildung von (Prüf-)Sachverständigen für die Prüfung von Kranen 
Lehrveranstaltung zur Vermittlung notwendiger theoretischer Grundlagen, deren Kenntnis 
Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Tätigkeit eines (Prüf-)Sachverständigen für die 
Prüfung von Kranen ist 
20.07. – 24.07.2026 in Travemünde 
https://www.hdt.de/VA26-00262 
 

https://www.hdt.de/VA26-01289
https://www.hdt.de/VA26-01289
https://www.hdt.de/VA26-00261
https://www.hdt.de/VA26-00261
https://www.hdt.de/VA26-00318
https://www.hdt.de/VA26-00318
https://www.hdt.de/VA26-00266
https://www.hdt.de/VA26-00266
https://www.hdt.de/VA26-00319
https://www.hdt.de/VA26-00319
https://www.hdt.de/VA26-00262
https://www.hdt.de/VA26-00262
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Maschinenverordnung Krane 
Auswirkungen der neuen europäischen Maschinenverordnung für Krananlagen 
Neue europäische Maschinenverordnung löst EG-Maschinenrichtlinie ab 
03.08. – 04.08.2026 in Travemünde Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00799 
 
Befähigte Person/Kran 
Geprüfte Befähigte Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen 
Qualifikation zur geprüften befähigten Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen 
und Hebezeugen 
05.08. – 07.08.2026 in Travemünde Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00267 
 
Heben von Personen mit Kranen 
Geprüfte befähigte Person zur Prüfung von Personenaufnahmemitteln und Kranen zum 
Heben von Personen 
14.09. – 15.09.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00272 
 
Befähigte Person Hubarbeitsbühnen 
Geprüfte befähigte Person zur Prüfung von Hubarbeitsbühnen 
Qualifikation zum Sachkundigen für Hubarbeitsbühnen 
16.09. – 17.09.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00313 

 
Prüfung SV 
Prüfung zum Sachverständigen 
18.09.2026 in Essen 
 
Risikobeurteilung/Kran 
Geprüfte Befähigte Person zur Erstellung einer Risikobeurteilung für Krane und Hebezeuge 
Erstellung und Bewertung einer Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für 
Krane und Hebezeuge 
23.09. - 24.09.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00320 

 
Gutachten/Krane 
Geprüfte Person für die Erstellung von Fachgutachten nach Unfällen an Kranen und 
Hebezeugen 
mit umfassendem Praxisteil 
28.09. - 29.09.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00302 

 

https://www.hdt.de/VA26-00799
https://www.hdt.de/VA26-00799
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https://www.hdt.de/VA26-00320
https://www.hdt.de/VA26-00320
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https://www.hdt.de/VA26-00302
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Kraftgetriebene Hubwerke 
Informationen zur praktischen Umsetzung der DIN EN 14492-2:2019-09 Krane - 
Kraftgetriebene Winden und Hubwerke - Teil 2: Kraftgetriebene Hubwerke 
30.09 – 01.10.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00321 

 
Ausnahmegenehmigung Krane 
Gefährdungsbeurteilung bei Abweichungen von Bestimmungen der UVV Krane 
Gefährdungsbeurteilung anstatt Ausnahmegenehmigung? 
05.10. - 07.10.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00276 

 
Betriebsanleitungen Krane 
für die nachträgliche Erstellung bei Altanlagen 
08.10. - 09.10.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00258 

 
Befähigte Person/Kran 
Geprüfte Befähigte Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen 
Qualifikation zur geprüften befähigten Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen 
und Hebezeugen 
13.10. - 15.10.2026 in Hamburg Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00268 

 
Arbeitssicherheit/Krananlagen 
Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen 
Fortbildung im Sinne des § 5 Abs. 3 ASIG 
19.10.2026 in München Auch Online-Teilnahme möglich! 
https://www.hdt.de/VA26-00294 

 
Befähigte Person/Kran 
Geprüfte Befähigte Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen 
Qualifikation zur geprüften befähigten Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen 
und Hebezeugen 
21.10 - 23.10.2026 in Bad Wiessee Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00269 
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DGUV V3-Krane 

Geprüfte elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) für die Prüfung von Kranen 

Erwerb der Qualifikation für die praktische und theoretische Durchführung der DGUV 

Vorschrift 3 Prüfung und für festgelegte Tätigkeiten an Kranen 

02.11. - 03.11.2026 in Essen 

https://www.hdt.de/VA26-00289 

 

Maschinenverordnung Krane 

Auswirkungen der neuen europäischen Maschinenverordnung für Krananlagen 

Neue europäische Maschinenverordnung löst EG-Maschinenrichtlinie ab 

04.11. – 05.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00256 

 

Gefährdungsbeurteilung/Krananlagen 

Geprüfte Fachkundige Person zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Krane und 

Hebezeuge 

Nachweis der Fachkunde gem. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

09.11. - 10.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00308 

 

Lastenheft/Kran 

Geprüfte befähigte Person für die Erstellung eines Pflichten-/Lastenheftes für Krane 

Anforderungen für die Bestellung von neuen Kranen 

11.11. - 12.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00284 

 

Befähigte Person Winden 

Geprüfte befähigte Person zur Prüfung von Winden, Hub- und Zuggeräten 

Qualifikation zum Sachkundigen für Winden, Hub- und Zuggeräte 

11.11. - 12.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00291 

 

Lehrgang Kransachverständiger 

Ausbildung von (Prüf-)Sachverständigen für die Prüfung von Kranen 

16.11. - 20.11.2026 in Essen 

https://www.hdt.de/VA26-00263 

 

 

 

 

https://www.hdt.de/VA26-00289
https://www.hdt.de/VA26-00289
https://www.hdt.de/VA26-00256
https://www.hdt.de/VA26-00256
https://www.hdt.de/VA26-00308
https://www.hdt.de/VA26-00308
https://www.hdt.de/VA26-00284
https://www.hdt.de/VA26-00284
https://www.hdt.de/VA26-00291
https://www.hdt.de/VA26-00291
https://www.hdt.de/VA26-00263
https://www.hdt.de/VA26-00263
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Befähigte Person/Lastaufnahmemittel 

Geprüfte Befähigte Person für die Prüfung von Drahtseilen und Lastaufnahmemitteln 

mit Praxisteil und Prüfung 

17.11. – 18.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00298 

 

Befähigte Person/Anschlagmittel Praxis 

Geprüfte Befähigte Person für die Prüfung von Anschlagmitteln 

Seminar zur Durchführung der theoretischen und praktischen Prüfung von Anschlagmitteln 

19.11. – 20.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00305 

 

Umbau/Kran 

Umbau, Reparatur und Modernisierung von Kranen und Hebezeugen 

Informationen zur praktischen Anwendung von Vorschriften und Normen bei Umbau, 

Reparatur und Modernisierung von Kranen und Hebezeugen 

23.11. – 24.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00300 

 

Befähigte Person/Kran 

Geprüfte Befähigte Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen 

Qualifikation zur geprüften befähigten Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von Kranen 

und Hebezeugen 

25.11. – 27.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00270 

 

Workshop Steuerung 

Sichere Steuerung an Krananlagen - entsprechend EN ISO 13849 

Hinweise zur 4. Edition der ISO 13849-1 

25.11. – 26.11.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00315 

 

Weiterbildung Befähigte Person/Kran 

Erfahrungsaustausch befähigte Personen (Kransachkundige) für die Prüfung von Kranen und 

Hebezeugen 

Auffrischungskurs für aktuelle Informationen zur Prüfung von Kranen und Hebezeugen für 

eine verantwortungsvolle Tätigkeit eines Kransachkundigen 

30.11. - 01.12.2026 in Hamburg 

https://www.hdt.de/VA26-00311 

 

https://www.hdt.de/VA26-00298
https://www.hdt.de/VA26-00298
https://www.hdt.de/VA26-00305
https://www.hdt.de/VA26-00305
https://www.hdt.de/VA26-00300
https://www.hdt.de/VA26-00300
https://www.hdt.de/VA26-00270
https://www.hdt.de/VA26-00270
https://www.hdt.de/VA26-00315
https://www.hdt.de/VA26-00315
https://www.hdt.de/VA26-00311
https://www.hdt.de/VA26-00311
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Arbeitssicherheit/Krananlagen 

Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen 

Fortbildung im Sinne des § 5 Abs. 3 ASIG 

02.12.2026 in Hamburg Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00296 

 

Fachtagung Offshore-Krane 

Informationen zur praktischen Umsetzung der DIN EN 13852-1:2014-01 und der DIN EN 

13852-3:2022-03 

03.12. – 04.12.2026 in Bremerhaven Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00322 

 

Befähigte Person Kran Offshore 

Geprüfte befähigte Person zur Prüfung von Offshorekranen und Kranen unter 

Offshorebedingungen 

Qualifikation zur geprüften befähigten Person (Kransachkundiger) zur Prüfung von 

Offshorekranen und Kranen unter Offshorebedingungen 

07.12. – 10.12.2026 in Essen 

https://www.hdt.de/VA26-00323 

 

Crane Inspector 

Qualifizierter und geprüfter Crane Inspector (ISO 23814) – Experienced Technician (ISO 

9927-1) 

Zusatzqualifikation für qualifizierte und geprüfte (zertifizierte) Prüfsachverständige, 

ermächtigte Sachverständige und befähigte Personen (Kransachkundige) 

08.12. – 09.12.2026 in Essen Auch Online-Teilnahme möglich! 

https://www.hdt.de/VA26-00287 

 

Prüfung SV 

Prüfung zum Sachverständigen 

11.12.2026 in Essen 

 

https://www.hdt.de/VA26-00296
https://www.hdt.de/VA26-00296
https://www.hdt.de/VA26-00322
https://www.hdt.de/VA26-00322
https://www.hdt.de/VA26-00323
https://www.hdt.de/VA26-00323
https://www.hdt.de/VA26-00287
https://www.hdt.de/VA26-00287
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